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Liebe Leserinnen und Leser

Wasser ist die Grundvoraussetzung für das Leben von Menschen, Tieren und
Pflanzen. Dass immer frisches Trinkwasser aus dem Hahn fliesst, gilt bei uns
als selbstverständlich. Genau das ist es aber nicht, stecken dahinter doch
vielfältige Anstrengungen zum Schutz des Wassers sowie hohe Investitio-
nen in die Infrastruktur. Die Anstrengungen der vergangenen Jahrzehnte
haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Schaum, Algenteppiche und Badever-
bote gehören heute grösstenteils der Vergangenheit an. Allerdings stellen
die intensive Nutzung der Böden, die zunehmende Besiedlung unseres 
Kantons und die zahlreichen Freizeitnutzungen für die Sauberkeit und den
Zustand unserer Gewässer eine gewichtige Herausforderung dar. Die gesetz-
lich vorgeschriebenen Werte können deshalb noch nicht überall eingehal-
ten werden.

Wasser hat aber nicht nur eine Leben spendende Seite, sondern auch eine
zerstörerische: Hochwasser und Erosion bedrohen Menschen und Infrastruk-
tur. Mit Verbauungen der Gewässer wurde dieser Bedrohung in der Vergan-
genheit entgegengetreten. Durch dieses Vorgehen wurden jedoch zahlreiche
Lebensräume für Tiere und Pflanzen am und im Wasser zerstört. Vor diesem
Hintergrund haben die Gemeinden und der Kanton Zürich in den letzten
Jahrzehnten den Hochwasserschutz unter ökologischen Aspekten verbessert
und gleichzeitig wirksamer ausgestaltet: An Stelle von einschränkenden

Vorwort



Massnahmenplan Wasser Kanton Zürich 3

Betonmauern und Kanälen wurde Wasser und Natur der benötigte Freiraum
für eine natürliche Ausprägung und Entwicklung zugestanden. Dafür muss-
ten und müssen weiterhin beträchtliche Investitionen getätigt werden. 

Trotz aller Anstrengungen der letzten Jahrzehnte und der dadurch erzielten
Fortschritte müssen im Kanton Zürich punkto Erhaltung und Verbesserung
unserer Lebensgrundlage Wasser, aber auch punkto Schutz vor den Gefahren
des Wassers weiterhin gewichtige Aufgaben gemeistert werden. Basierend auf
den Zielsetzungen der Gesetzgebung weist der vorliegende Massnahmenplan
den diesbezüglichen Handlungsbedarf aus. Er schafft eine gesamtheitliche
Sicht und ermöglicht so eine Fokussierung auf die primären Handlungsfelder
bzw. stellt den gezielten und effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden
Finanzmittel sicher. Synergien werden durch den Massnahmenplan nicht nur
sicht-, sondern auch nutzbar gemacht. 

Der «Massnahmenplan Wasser» ist damit ein wichtiges Instrument zur Erhaltung
und Förderung eines nachhaltigen und attraktiven Kantons Zürich. Denn sau-
bere und sichere Gewässer mit naturnahen Räumen bieten den Bewohnerin-
nen und Bewohnern unseres Kantons heute und in Zukunft eine in jeder Hin-
sicht wertvolle Lebensgrundlage. 

Dorothée Fierz
Baudirektorin 
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Rund zehn verschiedene eidgenössische Gesetze regeln die

Belange des Wassers. Damit sind die einzelnen Bereiche zwar

ausreichend und den aktuellen Erkenntnissen entsprechend

erfasst. Für eine nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der

Ressource «Wasser» sowie für den ausreichenden Schutz der

Lebensräume am und im Wasser ist künftig jedoch gesamtheit-

lich vorzugehen. 

Im Sinne ihrer bisherigen Bemühungen im Bereich des Gewässer- und des
Hochwasserschutzes hat die Baudirektion die gesetzlichen Vorgaben zum
Anlass genommen, die Handlungsschwerpunkte im Gewässer- und Hochwas-
serschutz mit der Nutzung der Gewässer – von der Trink- und Brauchwasser-
nutzung bis hin zur Freizeitnutzung – im «Massnahmenplan Wasser» zu koor-
dinieren. Der «Massnahmenplan Wasser» dient auf diese Weise als konkrete

Ein «Massnahmenplan Wasser»–
wozu?
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Grundlage für die Planung und die Koordination. Insbesondere bildet er auch
eine Basis für die Richt- und Nutzungsplanung. Er stellt zudem eine Informa-
tionsplattform dar für die Gemeinden und die Zweckverbände sowie für Inter-
essierte und Fachleute aus Wissenschaft und Verwaltung. Der «Massnahmen-
plan Wasser» trägt schliesslich dazu bei, die verfügbaren finanziellen Mittel
gezielter und durch die Nutzung von Synergien effizienter einzusetzen.
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Die Sorge um das Wasser beschäftigt die Menschen seit eh und je.

Die Konflikte verstärkten sich – auch im Kanton Zürich – mit der

industriellen Revolution und dem damit wachsenden Wasser-

und Energiebedarf, aber auch mit der Bevölkerungszunahme

und dem Siedlungswachstum im 19. Jahrhundert: Ein Zeichen

dafür ist die erste Verordnung des Kantons Zürich betreffend die

Reinhaltung der Gewässer vom 1. Juni 1881. In dieser Zeit setzte

in den städtischen Gebieten der Bau erster Kanalisationen ein

und die Gemeinden begannen kommunale Trinkwasserversor-

gungssysteme einzurichten. 

Vom Verschwinden der Gewässer

Das ausgehende 19. und das beginnende 20. Jahrhundert waren für die
Gewässer mit schwerwiegenden Veränderungen verbunden. Die schnell fort-
schreitende Elektrifizierung erforderte Kraftwerke für die Stromgewinnung.
Dazu wurden im Mittelland hauptsächlich die grossen Flüsse verbaut, im stark
industrialisierten Kanton Zürich aber auch die kleineren Nebenflüsse. Um den
wachsenden Landbedarf der Landwirtschaft und der Siedlungen zu decken,
wurden die bis anhin mehr oder weniger frei fliessenden Gewässer
«gezähmt», das heisst kanalisiert oder eingedolt, das gewonnene Land
wurde entwässert und melioriert. Wiesenbäche und kleinere Flüsse ver-
schwanden so aus der Landschaft. Mit der Anbauschlacht während des Zwei-
ten Weltkriegs und mit der nachfolgenden Mechanisierung der Landwirt-
schaft setzten sich der Umbau der Landschaft und der Verlust an Gewässern
in rasantem Tempo fort.

Nutzung und Schutz 
der Gewässer –
eine Versöhnung?

Rückblick
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Abbildung 1
Entwicklung der schweizerischen 
Gesetzgebung im Bereich Wasser

Schäumende Flüsse und Bäche

Die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte die
Probleme mit der sich verschlechternden Wasserqualität. Die Massenproduk-
tion synthetisch hergestellter Chemikalien, die rasche Intensivierung in der
Landwirtschaft oder die unkontrollierte Ablagerung von Abfällen aller Art
zeigten innert kürzester Zeit deutlich sichtbare Auswirkungen: Fischsterben
traten immer häufiger auf, Bäche schäumten auf, Badeverbote wurden zur
Regel. Wegen zu hoher Nitratwerte mussten Trinkwasserbrunnen ausser Be-
trieb gesetzt werden und auf den Seen schwammen als Folge der Überdün-
gung übelriechende Algenteppiche. 
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Erfolgsgeschichte «Gewässerschutz»

Die Politik reagierte 1956 mit dem Erlass des «Bundesgesetzes zum Schutz 
der Gewässer gegen Verunreinigung». Es leitete den klassischen Gewässer-
schutz ein und markierte den Start zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. 
Im Vordergrund der Bemühungen stand der Bau von Kanalisationen und
Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Vor allem in den Achtzigerjahren kamen
stoff- und produktorientierte Massnahmen hinzu, beispielsweise das Phos-
phatverbot für Waschmittel von 1986. Die bis anhin übliche ungesicherte
Lagerung von Heizöltanks im Garten wurde verboten. Für den Schutz der
Grundwasserfassungen wurden Schutzzonen erlassen. Vorschriften für Abfall-
deponien legten die Grundlagen für eine moderne Deponietechnologie, wel-
che auch langfristig keine Gewässerschutzprobleme mehr verursacht. Diese
und zahlreiche weitere Massnahmen zeigten schnell und effizient Wirkung:
Kaum mehr gibt es sichtbare Zeichen von Gewässerverschmutzung. Von Bade-
verboten wissen bald nur noch Grosseltern zu erzählen. 

Sauberes Wasser allein genügt nicht

Mit der zunehmenden Besserung der Wasserqualität zeigte sich aber auch, dass
sauberes Wasser allein nicht ausreicht, damit Bäche, Flüsse und Seen ihre Funk-
tion als natürliche Lebensräume erfüllen können. Die Lebensgemeinschaften
von Tieren und Pflanzen am und im Wasser benötigen einen natürlichen Gewäs-
serraum und ein natürliches Wasser- und Geschieberegime. Diesen Anliegen
wurde in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts mit verschiedenen Gesetzes-
änderungen Rechnung getragen. Der Hochwasserschutz nahm Abschied vom
geometrischen Verbau der Gewässer und sucht seither mit Erfolg den Ausgleich
von Schutzinteressen und ökologischen Ansprüchen. Gefordert ist aber auch die
Stromindustrie, die auf Grund der Restwasservorschriften dafür sorgen muss,
dass die Flüsse unterhalb ihrer Stauhaltungen eine angemessene Menge Wasser
führen. Basis dafür bildet das «Leitbild Fliessgewässer Schweiz» des Bundes.
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Wasser und Gewässer 
im Kanton Zürich– 

die Situation heute

Sinkender Wasserverbrauch

Die Zürcherinnen und Zürcher verbrauchten 2004 mit rund 310 Litern pro Kopf
und Tag fast ein Viertel weniger Wasser als noch vor 20 Jahren. Dazu bei-
getragen haben nebst Anstrengungen zur Verbrauchssenkung vor allem auch
der Rückgang der Industrie sowie der Kampf gegen Lecks im Leitungsnetz. 
Der Rückgang des Wasserverbrauchs schont die natürlichen Ressourcen und
entlastet die Abwasserreinigungsanlagen.

Weniger Nitrat im Trinkwasser

Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat hat in den vergangenen Jahren
deutlich abgenommen. Rund 80 Prozent der untersuchten Grundwasser-
fassungen halten das Qualitätsziel ein. Die bisher ergriffenen Massnahmen in
der Landwirtschaft zeigen Wirkung, genügen jedoch nicht, um das Quali-
tätsziel überall zu erreichen. 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
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maximaler Tagesverbrauch

mittlerer Tagesverbrauch

Abbildung 2
Spezifischer Wasserverbrauch 
im Kanton Zürich (1930–2004)
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Gewässerbelastung trotz ARA

Viele Abwasserreinigungsanlagen (ARA) wurden saniert, erweitert und den
gestiegenen Bedürfnissen des Gewässerschutzes angepasst. Der Anteil des
Abwassers, das mehrere Verfahrensstufen durchläuft, hat in den letzten Jah-
ren stetig zugenommen.
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mechanisch-biologische Reinigung,  
Phosphatfällung, Vollnitrifikation,  
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Abbildung 3
Behandelte Abwassermengen 
nach Verfahrensstufen (1993–2004)
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Erlahmende Fortschritte im Gewässerschutz

Die Wasserqualität der Fliessgewässer hat sich zwar weiter verbessert, seit Mitte
der Neunzigerjahre aber nur noch langsam. An rund 65 Prozent der Messstel-
len werden alle gesetzlichen Zielvorgaben der klassischen Abwasserparame-
ter eingehalten. Markant verbessert hat sich die Wasserqualität der Glatt,
seitdem das Abwasser aus dem Glatttal in die ARA Werdhölzli geleitet wird.
Unbefriedigend oder ungenügend ist vor allem die Wasserqualität von klei-
nen und mittleren Gewässern unterhalb von Abwasserreinigungsanlagen, wo
das gereinigte Abwasser durch das Bachwasser ungenügend verdünnt wird. 

Auch die Phosphorkonzentration in den Seen nimmt seit Anfang der Neun-
zigerjahre nur noch langsam ab. In mehreren Seen stagniert sie seit sieben
Jahren. Vor allem beim Greifensee ist das Sanierungsziel in weiter Ferne. 
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Abbildung 4
Wasserqualität der untersuchten 
Fliessgewässer (2002/2003)

Abbildung 5
Gesamtphosphorkonzentration 
in den Zürcher Seen (1950–2005)
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Stark veränderte Bäche und Flüsse

Als Folge von Wasserkraftanlagen für die Stromproduktion sowie von Wasser-
entnahmen für industrielle und gewerbliche Zwecke wird der natürliche
Geschiebehaushalt unterbrochen und eine Reihe von Gewässern verfügt über
zu geringe Restwassermengen. Rund 56 Prozent aller 813 Wasserrechte ent-
sprechen den Restwasserbestimmungen. Die restlichen Wasserrechte sind bis
2012 zu untersuchen und allenfalls sind die entsprechenden Gewässer zu
sanieren. Nicht wesentlich verbessert hat sich in den letzten Jahren die Gestalt
der Gewässerläufe. Zwar wurden seit 1990 Bäche und Flüsse auf einer Länge
von 50 km geöffnet und revitalisiert. Noch immer sind von den insgesamt
3600 km Fliessgewässern aber je knapp die Hälfte stark beeinträchtigt bezie-
hungsweise künstlich/naturfremd oder eingedolt. Der für die natürlichen Funk-
tionen notwendige Raum fehlt ganz oder wird gewässerfremd bzw. land-
wirtschaftlich intensiv genutzt.

Abbildung 6
Zustand der Fliessgewässer (2005)

Prozentanteile an den untersuch-
ten 3600 km Fliessgewässern 
im Kanton Zürich

nicht klassifiziert

wenig beeinträchtigt

natürlich/naturnah
eingedolt

künstlich/naturfremd

stark beeinträchtigt
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Obwohl sich die Wasserqualität durch die Anstrengungen im

Gewässerschutz deutlich verbessert hat, sind die Gewässer noch

nicht gesund. Viele Gewässerprobleme sind nicht gelöst und bis-

herige Strategien stossen zunehmend an ihre Grenzen. 

➜ Die Gewässerqualität erfüllt vielerorts noch nicht die gesetzlichen Ziel-
vorgaben. 

➜ Die Restbelastung des gereinigten Abwassers ist bei kleineren Flüssen 
zu hoch.

➜ Noch immer finden sich in verschiedenen Grundwasserfassungen über-
mässige Nitratkonzentrationen sowie Reste von Pflanzenbehandlungs-
mitteln.

➜ In verschiedenen Gemeinden haben die Wasserversorgungsnetze und die
Kanalisationsnetze bereits ein kritisches Alter erreicht. Die Netze müssen
erneuert, instand gesetzt und den neusten Technologien angepasst werden.
Die dazu notwendigen Finanzmittel müssen längerfristig verfügbar sein. 
Bei Infrastrukturen jüngeren Datums gilt es, den optimalen Zeitpunkt der
Instandhaltung und Erneuerung nicht zu verpassen.

➜ Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass der Gewässerschutz angesichts
der dichten Besiedlung und der intensiven Nutzung rund um die mittleren und
kleineren Seen seine Grenzen erreicht. Selbst wenn alle realisierbaren Mass-
nahmen umgesetzt werden, kann das Qualitätsziel in verschiedenen Seen
nicht erreicht werden. 

Die Herausforderungen 
des nächsten Jahrzehnts
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➜ Die Zahl der im Alltag verwendeten Stoffe ist unüberblickbar. Sie gelangen
häufig und auf vielfältigen Wegen ins Wasser. Einige stehen bereits im Ver-
dacht, bei Fischen Schädigungen hervorzurufen, andere könnten auch für
den Menschen nachteilige Wirkungen haben. Es sind dies unter anderem
hormonähnlich wirkende Stoffe, Medikamente und deren Abbauprodukte,
Pflanzenbehandlungsmittel und verschiedenste chemische Produkte. 

➜ Noch immer ereignen sich zahlreiche kleinere und grössere Unfälle und
Schadensereignisse mit Folgeschäden für die Umwelt, weil mit wassergefähr-
denden Stoffen nicht sachgerecht umgegangen wird.

➜ Seit Mitte der Siebzigerjahre treten grössere Hochwasserereignisse häufi-
ger und neu über das ganze Jahr verteilt auf. Häufigere Hochwasser bedeu-
ten nicht nur mehr Schäden, sondern auch eine Beschleunigung von Auflan-
dungs- und Erosionsprozessen in den Gewässern. Hochwasser in den Win-
termonaten hat zudem den verstärkten Eintrag von abgeschwemmtem
Bodenmaterial in die Fliessgewässer zur Folge. Diese Entwicklungen sind bei
allen wasserbaulichen Tätigkeiten – vom Unterhalt bis zu den baulichen Mass-
nahmen – zu berücksichtigen.

➜ Es gibt nur wenige natürliche Fliessgewässer. Bei vielen ist das Flussbett
künstlich verändert oder sie sind ganz eingedolt. Bei anderen ist das Wasser-
und Geschieberegime durch Stauung oder Wasserentnahmen gestört. 

➜ Vielerorts fehlt der Raum für eine naturnahe Gestaltung der Bäche und
Flüsse sowie für Erholungsaktivitäten am Wasser. Dies führt zu einem zuneh-
menden Druck auf verbleibende naturnahe Abschnitte.

➜ Mengenmässiger Schutz des Grundwassers beim Bau von Infrastrukturan-
lagen sowie vorsorglich im Hinblick auf Trockenjahre.
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Nachhaltiger Umgang 
mit der 

Ressource «Wasser»

Der «Massnahmenplan Wasser» zeigt auf, was, wo und wann im Kanton
Zürich im nächsten Jahrzehnt zu unternehmen ist, um den Umgang mit der
Ressource «Wasser» nachhaltiger zu gestalten. Die Zielsetzungen basieren
auf der bestehenden eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung im
Bereich «Wasser». Gleichzeitig berücksichtigt er das in der Bundesverfassung
verankerte Prinzip der nachhaltigen Entwicklung.

Die Zweckartikel der massgebenden Gesetze legen Ziele fest, ohne sie gegen-
seitig zu gewichten. Grundsätzlich sind die Ziele deshalb gleichermassen zu
erfüllen. Angesichts der beschränkt verfügbaren finanziellen Mittel müssen
sie nach Prioritäten geordnet werden. Diese Prioritätenzuordnung erfolgte im
Rahmen des «Massnahmenplans Wasser». Dabei werden zum einen die
Grundbedürfnisse der heute lebenden Menschen, zum anderen die Forde-
rungen der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt. 

Abbildung 7
Drei-Kreise-Modell der Planungsziele
im Bereich Wasser
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Wasserversorgung

Gesundheit von Tieren und Pflanzen

Sicherheit

Wasserqualität

Wasserkreislauf

Schadenminderung

Gewässernutzung

Lebensräume

Gesundheit 
des Menschen

Kulturerhaltung

Erholungsräume

Priorität 2

Priorität 1
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Aus Grund- und Quellwasser soll ohne jegliche Aufbereitung

Trinkwasser gewonnen werden können. Der Schutz und die ver-

schiedenen Nutzungen des Zürichsees orientieren sich an dessen

wichtigster Funktion als Trinkwasserspeicher. Die Restbelastung

aus den Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und der Landwirt-

schaft stellt für viele Gewässer weiterhin eine erhebliche Belas-

tung dar. Sorge bereiten zudem neue Stoffe, die mit den bishe-

rigen technischen Massnahmen nicht behandelt werden können.

Kleinere Gewässer müssen in Zukunft generell geschont wer-

den. Die ARA müssen weiter optimiert und allenfalls mit zusätz-

lichen technischen Massnahmen ergänzt werden. 

Strategie

➜ Oberste Priorität bei allen Anstren-
gungen zum Schutz der ober- und
unterirdischen Gewässer hat die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit ein-
wandfreiem Trinkwasser.

Erläuterung

Eine intakte Wasserversorgung mit
einwandfreiem Trinkwasser ist Lebens-
qualität pur und unabdingbare Vor-
aussetzung für die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklung des
Kantons. 

Einwandfreies Trinkwasser –
Verbesserung der Wasserqualität

Gewinnung von Trinkwasser aus Grund- und Quellwas-

ser ohne Aufbereitung – Zürichsee als grösstes Trink-

wasserreservoir erhalten.

Ziel 1
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➜ Grundwasser hat möglichst natur-
nah zu sein und soll ohne Aufberei-
tung der Trinkwassergewinnung die-
nen können. Qualitative Beeinträchti-
gungen des Grundwassers sollen primär
durch Massnahmen an der Quelle ver-
mieden werden. 

Der Schutz wird sichergestellt durch:
1. Planerischer Schutz 
(Gewässerschutzbereiche,Grundwas-
serschutzzonen/-areale)
2. Konzessions-/Bewilligungspflicht
für grundwasserrelevante Vorhaben
(Versickerungen, Bauten im Grund-
wasser, Erdwärmesonden etc.)
3. Sanierungsmassnahmen bei über-
mässig mit Schadstoffen belasteten
Grundwasserfassungen 
(z.B. Altlastensanierungen, Einschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Boden-
bewirtschaftung).

➜ Der Schutz und die verschiedenen
Nutzungen des Zürichsees orientieren
sich an dessen prioritären Funktion
als wichtigster Trinkwasserspeicher.

Rund 40 Prozent des Trinkwasser-
bedarfs werden im Kanton Zürich mit
Wasser aus dem Zürichsee gedeckt.
Jährlich werden durch die neun beid-
seitig des Sees gelegenen Aufberei-
tungswerke dazu rund 56 Mio. m3

Wasser aus dem See entnommen.
Dies entspricht rund 2 Prozent des
Seeinhalts. 83 der 171 Zürcher Ge-
meinden versorgen sich ganz oder
teilweise mit aufbereitetem See-
wasser. Zudem beziehen einzelne
Grenzgemeinden in den Kantonen
Aargau und St.Gallen Wasser aus
dem Zürichsee.

Grundwasser 
38%

Quellwasser 
22%

Seewasser
(Zürichsee) 
40%

Abbildung 8
Trinkwasserbeschaffung 
im Kanton Zürich
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➜ Die einwandfreie Qualität der ober-
und unterirdischen Gewässer soll in
erster Linie durch Massnahmen an der
Quelle gewährleistet werden, in zwei-
ter Priorität durch die Behandlung in
der ARA.

Vorbeugen ist besser als heilen.
Sanierungsmassnahmen von ober-
und unterirdischen Gewässern sind
schwierig und teuer. Deshalb sind
Gewässerverunreinigungen aus Indus-
trie und Gewerbe, aus Wohngebie-
ten, der Landwirtschaft sowie von
Verkehrsflächen durch geeignete
Massnahmen zu vermeiden. 

➜ Die Belastung der Gewässer mit
problematischen Stoffen und Keimen
aus ARA-Abläufen wird weitgehend
eliminiert.

Um problematische Stoffe wie Medi-
kamente im gereinigten Abwasser zu
vermeiden, müssen die ARA bei
Bedarf mit zusätzlichen Reinigungs-
stufen ausgerüstet werden. Wird das
gereinigte Abwasser in Gewässer mit
hohem Erholungswert (Badeplätze)
eingeleitet, sind Massnahmen zur
Keimreduktion anzustreben.

➜ Die Zahl und die Standorte der
ARA werden so gewählt, dass deren
Auswirkungen auf die Gewässer mini-
mal sind. 

Gereinigtes Abwasser sollte durch
das Gewässer, in welches es eingelei-
tet wird, mindestens zehnfach ver-
dünnt werden. Anlagen, bei welchen
dies nicht der Fall ist, werden mög-
lichst aufgehoben. Um eine effiziente
Infrastruktur auf dem Stand der
Technik zu betreiben, werden klei-
nere Anlagen nach und nach an
grössere Anlagen angeschlossen.
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Haushälterischer 
Umgang mit Wasser

Ziel 2

Wasser spielt für praktisch alle Lebensbereiche des Menschen

eine zentrale Rolle. Mit Ausnahme von Trockenzeiten und spe-

ziellen Standorten besteht im Kanton Zürich kaum Knappheit

bezüglich der Wassermenge. Hingegen haben die mit der Was-

sernutzung verbundenen Eingriffe die Gewässer in verschiedens-

ter Form geschädigt. Eine haushälterische beziehungsweise

nachhaltige Wassernutzung muss die damit verbundenen Aus-

wirkungen minimal halten.

Strategie

➜ Die Nutzung der erneuerbaren
Wasserkraft ist erwünscht. Sie soll pri-
mär mit Grosskraftwerken an Rhein,
Limmat und Sihl (Etzelwerk) erfolgen. 

Erläuterung

Im Kanton Zürich wurden in der Ver-
gangenheit sehr viele kleinere Bäche
zur Energieerzeugung genutzt. Die
damit verbundenen ökologischen
Probleme (Restwasser, Kanalisierung,
Verbauung, Verhinderung der Längs-
durchlässigkeit) sind weit grösser als
die energetische Bedeutung dieser
Kleinanlagen.
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➜ Wasser für die landwirtschaftliche
Bewässerung sowie für industrielle und
gewerbliche Nutzungen ist vorrangig
aus grossen Gewässern zu entnehmen.
Wasserentnahmen aus kleinen Fliessge-
wässern dürfen die Abflussverhältnisse
bei Trockenwetter nicht verschlechtern.
Die Bauten für die Wasserentnahmen
dürfen die Längsvernetzung des
Gewässers nicht nachteilig verändern. 

Bei Wasserentnahmen aus kleineren
Gewässern besteht – vor allem in Tro-
ckenzeiten – die Gefahr, dass für die
im Gewässer lebenden Tiere und
Pflanzen zu wenig Wasser verbleibt.
Zudem erwärmt sich das verringerte
Wasservolumen schneller, was den
Lebewesen im Sommer ebenfalls Pro-
bleme bereitet.

➜ Die Wärmenutzung aus Gewäs-
sern und Abwasser ist im Sinne einer
reduzierten Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern erwünscht. Nut-
zungsbedingte Temperaturverände-
rungen dürfen weder die Wasserqua-
lität noch Pflanzen oder Tiere beein-
trächtigen.

Wird Wasser mit Wärmepumpen zu
Heiz- oder Kühlzwecken verwendet,
verändert sich die Wassertemperatur
im Gewässer. Zu grosse Temperatur-
veränderungen können jedoch die
Lebensgemeinschaften im Wasser
schädigen. 

➜ Die nutzbaren Grundwasservor-
kommen werden erkundet und kar-
tiert. Eine koordinierte, haushälteri-
sche Bewilligungspraxis verhindert
deren Übernutzung. Die Trinkwas-
sernutzung hat Vorrang vor allen
andern Nutzungsansprüchen. Tief-
bauten werden nur dann zugelassen,
wenn sie Speichervolumen und
Durchfluss unterirdischer Gewässer
nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Tiefbauten wie Untergeschosse, Tief-
garagen, Bahn- und Strassentunnels,
Sohlenabsenkung bei Gewässern in
Grundwassergebieten beeinträch-
tigen den Fluss des Grundwassers. 
Um die für die Trinkwasserversor-
gung wichtigen Grundwasservor-
kommen zu schonen, ist weiterhin
grösste Sorgfalt erforderlich.
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Schutz vor Hochwasser

Die Bevölkerung und die Sachwerte werden – mit ange-

messenen Schutzzielen – vor Hochwasser geschützt.

Ziel 3

Der Schutz vor Hochwasser wird situationsgerecht betrieben.

Nicht überall ist das gleiche Mass an Schutz erforderlich. Man-

cherorts kann von Zeit zu Zeit eine Überschwemmung in Kauf

genommen werden. In anderen Fällen – beispielsweise bei wich-

tigen oder kostspieligen Infrastrukturen – ist ein absoluter

Schutz auch bei sehr seltenen Extremereignissen erwünscht. 

Dieses Vorgehen nimmt Rücksicht auf die Gewässer, vermeidet

die Totalverbauung der Landschaft und setzt die finanziellen

Mittel bedarfsgerecht ein. 

Strategie

➜ Der Hochwasserschutz ist in erster
Linie durch Unterhalt der Gewässer
sowie durch planerische Massnahmen,
die das Schutzziel (vgl. Abb. 9, S. 24)
berücksichtigen, zu gewährleisten. In
den Gebieten, in denen der erforder-
liche Hochwasserschutz nicht erreicht
werden kann, sollen Schutzbauten
gegen Hochwasser oder Objektschutz-
massnahmen situationsgerecht ge-
plant und realisiert werden. Den stets
verbleibenden Restrisiken ist mit einer
Notfallplanung und einer entsprechen-
den Notfallorganisation zu begegnen. 

Erläuterung

Eine sorgfältige Planung soll verhin-
dern, dass empfindliche Nutzungs-
räume wie Wohn- und Arbeitsgebiete
oder wichtige Infrastrukturanlagen
(Strassen, Grundwasserpumpwerke
usw.) in hochwassergefährdeten Ge-
bieten erstellt werden.
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➜ Die Art der Ufersicherung und die
Hochwasserschutzmassnahmen rich-
ten sich nach dem Schutzziel und der
geplanten Funktion des Gewässers.

Die Art der Verbauung wird situa-
tionsbezogen geplant und realisiert.
Auf den Einsatz von Beton oder ande-
ren «harten» Verbauungen soll in Na-
turräumen verzichtet werden. 

➜ Der Gewässerunterhalt richtet
sich nach den Bedürfnissen der Sicher-
heit, der Ökologie, der Wirtschaftlich-
keit und der Erholung.

Sandablagerungen und Einwachsen
der Ufervegetation verringern das Ab-
flussvermögen von Bächen und Flüs-
sen und somit die Hochwassersi-
cherheit. Für die langfristige Auf-
rechterhaltung der Gewässerfunktion
und des Hochwasserschutzziels ist
der Gewässerunterhalt verantwort-
lich. Ziele und Aufgaben des kanto-
nalen Gewässerunterhaltes werden in
einem Unterhaltskonzept festgelegt.

➜ Stauanlagen dürfen auch bei extre-
men Hochwasserereignissen nicht ver-
sagen. Ihre Sicherheit wird überprüft. 

Versagen Stauanlagen, wäre mit zer-
störerischen Flutwellen zu rechnen.
Ein solcher Fall darf nicht eintreten.
Der Vollzug der Stauanlagenverord-
nung sorgt für die notwendige Sicher-
heit. Die Finanzierung der aufwändi-
gen Sanierungsarbeiten ist insbeson-
dere für viele kleine Stauhaltungen
(z.B. Speicherbecken ehemaliger In-
dustrieanlagen) nicht gesichert.

kein besonderer Hochwasserschutz

im Einzelfall zu bestimmen

HQ1 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100 EHQObjektkategorien

Naturlandschaften, Wald

landwirtschaftliche
Extensivflächen

landwirtschaftliche
Intensivflächen

Einzelgebäude; lokale
Infrastrukturanlagen

Infrastrukturanlagen von nationaler
Bedeutung (Autobahn, Eisenbahn)

geschlossene Siedlungen;
Industrieanlagen

Sonderobjekte;
Sonderrisiken

vollständiger Schutz gewährleistet,
minimale Schäden
begrenzter Schutz gewährleistet,
Schäden treten ein
fehlender Schutz,
grosse Schäden

HQX Hochwasser, welches statistisch
 einmal in x Jahren auftritt
EHQ Hochwasser bei hydrologischen 
 und meteorologischen Extrem-
 situationen

Abbildung 9
Schutzzielmatrixx des Kantons Zürich 
(in Anlehnung an Wegleitung 2001 
des Bundesamtes für Wasser und Geologie)



Massnahmenplan Wasser Kanton Zürich 23

➜ Für die Gemeinden werden Hoch-
wassergefahren- sowie Schadenpoten-
zialkarten erstellt. Die Prioritäten für
deren Erarbeitung richten sich nach
dem Risiko.

Die Gefahrenkarten zeigen die Ge-
fährdung durch Hochwasser auf. 
Die Schadenpotenzialkarte dient als
Grundlage für eine differenzierte
Massnahmenplanung.

➜ Bei der Einleitung von Regenwas-
ser aus grösseren Einzugsgebieten oder
bei grossen Einleitungen in kleine Ge-
wässer sind im Einzelfall die erforder-
lichen und verhältnismässigen Mass-
nahmen festzulegen.

Bei Regenfällen werden über Meteor-
wasserleitungen zum Teil sehr grosse
Wassermengen aus den Siedlungsge-
bieten in die Gewässer eingeleitet.
Dies führt zu einem raschen Anstei-
gen des Wasserstandes in den Flüs-
sen und Bächen. Wird die Kanalisa-
tion im Mischsystem betrieben, ge-
langt bei Regenwetter zusätzlich
ungereinigtes Schmutzwasser in die
Gewässer. Vor allem bei kleinen Fliess-
gewässern hat dies eine Schockbelas-
tung zur Folge. Um dies zu verhin-
dern, ist ausreichend Retentionsvolu-
men (Regenbecken) sicherzustellen.
Damit soll das Regenwasser und
Mischwasser bei Regen zurückge-
halten und verzögert abgeleitet wer-
den. Solche Anlagen sind nicht in der
Lage, grosse Hochwasserabflüsse zu
bewältigen.
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Die öffentlichen und privaten Einrichtungen für die Wasserver-

sorgung sowie die Abwasserentsorgung und -behandlung stel-

len wichtige Infrastrukturen unserer Gesellschaft dar. Ihr Wert

beträgt im Kanton Zürich über 30 Milliarden Franken. Damit sie

weiterhin ihren Zweck zuverlässig erfüllen, sind ein sorgfältiger

Betrieb sowie eine kontinuierliche bauliche und technische

Erneuerung erforderlich. Dazu sind auch in Zukunft erhebliche

Finanzmittel bereitzustellen.

Strategie

➜ Die Werterhaltung und der Betrieb
der Wasserversorgungs- und Abwas-
seranlagen werden durch periodische
Standortbestimmungen anhand des
Generellen Wasserversorgungspro-
jekts (GWP) und der Generellen Ent-
wässerungspläne (GEP) zusammen
mit den Gemeinden überprüft. 

Erläuterung

Bisher haben die Gemeinden die
Organisation und Finanzierung ihrer
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung hauptsächlich auf den
Neubau sowie den laufenden Betrieb
und allenfalls auf den aktuellen
Unterhalt der Infrastrukturen ausge-
richtet. Diese Aufgaben müssen mit
einer langfristigen Perspektive – ins-
besondere bezüglich der Finanzie-
rung – ergänzt werden.  

Funktionstüchtigkeit 
der Infrastruktur 

Kostengünstige, sichere, ausreichende und benutzer-

optimierte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Ziel 4
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➜ Jede Wasserversorgung verfügt
zur Wasserbeschaffung über mindes-
tens zwei unabhängige Einspeisun-
gen. Zur Erhöhung der flächende-
ckenden Versorgungssicherheit för-
dert der Kanton die regionalen und
überregionalen Trinkwasser-Verbund-
systeme.

Die Trinkwasserversorgung muss auch
in Notlagen funktionsfähig sein. Der
Ausfall einer einzelnen Versorgungs-
quelle muss kompensiert werden
können. Durch den weiteren Ausbau
des kantonalen Trinkwasserverbun-
des sowie die Schaffung und die
Erhaltung von regionalen und überre-
gionalen Verbindungen soll die Ver-
sorgungssicherheit zusätzlich erhöht
werden. Angestrebt werden kurz- und
mittelfristig:
– Erweiterung Grundwasserwerk 
Rafzerfeld
– Ausbau Grundwasserwerk
Schmugglerweg (Rheinau/Ellikon) 
mit Transportleitung nach Winterthur 
– Bau Verbundleitung Reservoir 
Müliberg-Baltenswil-Wallisellen
– Anpassung der Seewasserwerke 
an den Stand der Technik
– Leistungsfähige regionale Verbin-
dungsleitungen an beiden Ufern des
Zürichsees sowie im Limmattal

Wassertransportleitung bestehend

Wasserfassung geplant

Wassertransportleitung geplant

Grundwasserschutzgebiet

Wasserfassung bestehend

Abbildung 10
Kantonaler Trinkwasserverbund 
(Stand: März 2006)
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➜ Das Kosten-Nutzen-Verhältnis im
Bereich der Wasserversorgung und
der Abwasserentsorgung wird lau-
fend optimiert.

Beim Betrieb der Infrastrukturen
standen bisher hauptsächlich techni-
sche Aspekte im Vordergrund. Mit
entsprechender Optimierung können
Kostenpotenziale ohne Qualitätsein-
bussen ausgeschöpft werden. 

➜ Die Zahl und die Standorte der ARA
werden so gewählt, dass die Gesamt-
kosten optimiert sind.

Höhere Reinigungsleistungen kön-
nen bei ARA oft nur bei grösseren
Anlagen mit angemessenen Kosten
realisiert werden. Kleinere Fliessge-
wässer sind zudem durch die Restbe-
lastungen der ARA überfordert.

➜ Die Klärschlammentsorgung wird
unter Einbezug der Energie- und Abfall-
planung auf längerfristige Zweckmäs-
sigkeit überprüft. 

Die Verwertung des Klärschlamms in
der Landwirtschaft ist ab Oktober
2006 verboten. Er wird deshalb
zuerst entwässert, teilweise getrock-
net und danach verbrannt. Dies ist
aufwändig und es gehen wertvolle
Nährstoffe verloren. Möglicherweise
ergeben sich künftig neue technische
Chancen. 
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Mehr und bessere
Erholungs- und Lebensräume 

am und im Wasser

Vermehrung attraktiver Erholungsräume am Wasser. 

Vermehrung und Vernetzung vielfältiger aquatischer

Lebensräume.

Ziel 5

Wasser ist nicht nur Quell des Lebens, es ist gleichzeitig Lebens-

raum für unzählige Lebewesen, von kleinsten Mikroorganismen,

zahlreichen Pflanzen bis hin zu Fischen, Amphibien und Repti-

lien. Den Menschen erfreuen das Element «Wasser» und die Viel-

falt der Gewässer bei Spiel, Sport und Erholung in der Freizeit in

verschiedenster Weise. Der Übergangsbereich von Wasser und

Land erweist sich dabei sowohl als besonders reizvoll als auch

ökologisch wertvoll. Zudem sind  für Tiere – beispielsweise für

Amphibien oder Fische – Längs- und Querverbindungen mit

anderen Lebensräumen (Vernetzung) und zwischen Unter- und

Oberlauf eines Baches eine zentrale Voraussetzung für das

Überleben und die Bestandesentwicklung.

Strategie

➜ Es sind in jedem Fall sowohl Erho-
lungs- als auch Lebensraumfunktio-
nen zu berücksichtigen. Je urbaner
das Gebiet, desto grösseres Gewicht
erhält die Erholungsfunktion, insbe-
sondere mit Massnahmen zur besse-
ren Zugänglichkeit zum Wasser. 

Erläuterung

Möglichkeiten zur Verbesserung der
Zugänglichkeit und zur Revitalisie-
rung von Ufern am Zürichsee zeigen
die «Massnahmenpläne Wasser» der
einzelnen Einzugsgebiete sowie das
«Naturschutzgesamtkonzept des Kan-
tons Zürich» auf.
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➜ Ein Gewässer hat ökologischen
und morphologischen Ansprüchen
zu genügen. Gleichzeitig muss auch
der Hochwasserschutz gewährleistet
sein. Der entsprechende Raumbedarf
wird mit raumplanerischen Massnah-
men und im Rahmen von Bewilligun-
gen gesichert.

Erholungs- und Lebensräume am Was-
ser sowie der Hochwasserschutz erfor-
dern Land. Dieses ist bei Einzonungen,
in Quartier- und Gestaltungsplänen
sowie im Landwirtschaftsgebiet sicher-
zustellen. Attraktive Erholungsräume
sollen in erster Linie im urbanen Raum
entlang der Limmat, der Glatt, der
Eulach, der Sihl, dem Aabach und am
Zürichsee realisiert werden.

➜ Bei Bauten auf Landanlagen und im
Seegebiet sind im Rahmen des Kon-
zessions- und Bewilligungsverfahrens
dem Kanton jene Rechte zu sichern,
welche für eine Verbesserung der
Zugänglichkeit und für die Schaffung
neuer Natur- und Erholungsräume
erforderlich sind. Bauten haben sich
gestalterisch ins Seeufer einzugliedern.

Um die Gewässer zugänglich zu
machen, muss die öffentliche Hand
die sich bietenden Gelegenheiten
nutzen. Handlungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen sich,
wenn andere Projekte verwirklicht
werden. 

➜ Die Anzahl der Bootsplätze auf
dem Zürichsee (Übereinkunft der Kan-
tone Zürich, St. Gallen, Schwyz vom
25.6.1998), der Limmat und dem
Rhein ist zu stabilisieren und in Hafen-
anlagen zu konzentrieren. 

Bereits heute verkehren auf dem
Zürichsee, aber auch auf Limmat
und Rhein sehr viele Boote. Die Sät-
tigungsgrenze ist erreicht. Die Nach-
frage nach Bootsplätzen überfordert
die ökologisch sensiblen Uferge-
biete. Durch die Konzentration der
Bootsplätze in Hafenanlagen können
die nachteiligen Einflüsse räumlich
begrenzt werden.
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Bei kleineren Gewässern ist 
es sinnvoll, einen breiteren 
Uferbereich festzulegen. 
Damit wird entlang der 
Gewässer die Vielfalt von 
Pflanzen und Tieren 
(Biodiversität) gefördert.

Breite zur Sicherstellung 
der Biodiversität 

Breite des Uferbereichs [m]

natürliche Gerinnesohlenbreite [m]
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Uferbereichsbreite in Funktion 
der natürlichen Gerinnesohlenbreite

➜ Ein- und Ausdolungen werden
immer auch im Gesamtzusammen-
hang des Gewässersystems und der
Landschaft beurteilt. 

Bei Veränderungen an Gewässern
besteht grundsätzlich die Pflicht, in
Röhren geführte (eingedolte) Bäche
zu öffnen und zu revitalisieren. Aus
ökologischer Sicht sind nicht alle
Bachöffnungen gleich wertvoll. Ein
Bewertungssystem soll als Entschei-
dungsgrundlage für Revitalisierun-
gen, Hochwasserschutz und Ausdo-
lungen dienen.

➜ Die Vernetzung der Seitengewäs-
ser mit dem Hauptgewässer soll prio-
ritär dort erfolgen, wo der Nutzen für
Naturräume und Landschaftskorrido-
re am grössten ist.

Die Kräfte müssen dort konzentriert
werden, wo die grösste Wirkung
erwartet werden kann. Der  kanto-
nale Richtplan, der «Massnahmen-
plan Wasser», das «Naturschutzge-
samtkonzept», Vernetzungsprojekte
der Gemeinden und Raumentwick-
lungskonzepte (z.B. Landschaftsent-
wicklungskonzepte) bilden dazu eine
wichtige Grundlage.
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➜ Restwassersanierungen werden
primär dort durchgeführt, wo der ge-
wässerökologische Nutzen am gröss-
ten ist.

Werden Fliessgewässer gestaut, fehlt
das Wasser in den weiter unten liegen-
den Lebensräumen. Das Gesetz ver-
langt eine minimale Wasserführung
unterhalb von Stauanlagen. Restwas-
sersanierungen bei Energiegewin-
nungsanlagen führen zu Produktions-
einbussen und können zu Entschädi-
gungen durch den Staat führen.

➜ Der Geschiebehaushalt der Fliess-
gewässer ist in einem dynamischen
Gleichgewicht zu halten.

Die Flusskorrektionen der letzten 150
Jahre bewirkten, dass der Geschiebe-
haushalt der Fliessgewässer (Erosion,
Auflandung) nicht mehr im Gleichge-
wicht ist. Dies reduziert die Grundwas-
serneubildung und gefährdet beste-
hende Bauwerke. An der Töss, Glatt,
Sihl, Limmat, Reuss und Thur werden
Studien zum Geschiebehaushalt und
zu notwendigen Massnahmen durch-
geführt.

➜ In Siedlungsgebieten mit engen
Platzverhältnissen soll mindestens die
Längsdurchgängigkeit für Fische, Klein-
lebewesen und andere sich am Ge-
wässerlauf orientierende Tiere herge-
stellt werden. 

In Siedlungsgebieten fehlt oft der
Platz, um neue Lebens- und Erho-
lungsräume zu schaffen. Durch den
Abbruch von Hindernissen wird die
Verbindung zwischen den Gewässer-
abschnitten verbessert.  Um den feh-
lenden Raum in Siedlungsgebieten 
in Naturräumen zu kompensieren,
sind Fliessgewässer über einen grös-
seren Abschnitt zu betrachten. 



Massnahmenplan Wasser Kanton Zürich 31

Planung und 
Umweltbeobachtung

Ziele setzen –Controlling 
zur Wirkung bringen

Basis für die Planung im Bereich «Wasser» ist ein koordinierter

«Massnahmenplan Wasser» (MPW). Die Umweltbeobachtung

stellt Grundlagen für die Vollzugsaufgaben und die Information

zur Verfügung.

➜ Der «Massnahmenplan Wasser»
wird für den gesamten Kanton, auf-
geteilt in grössere Einzugsgebiete,
erarbeitet. 

Die bisherige Planung im Bereich
«Wasser» erfolgte sektoriell und
meist auch nach Gemeinden aufge-
teilt. Den regionalen Gewässeraspek-
ten wurde dadurch zu wenig Rech-
nung getragen. Mit der Planung
innerhalb eines Einzugsgebietes wird
ein Gewässer – Fluss oder See –
umfassend betrachtet und die Mass-
nahmen ergeben sich aus dieser
Gesamtschau. 

10

1 Randgebiete Rhein
2 Thur
3 Unterlauf Töss
4 Oberlauf Töss
5 Surb
6 Furtbach
7 Glatt
8 Limmat
9 Reppisch
10 Jonen
11 Sihl
12 Zürichsee
13 Greifensee
14 Jona
15 Randgebiet Reuss

Bearbeitungsprioritäten
 1. Priorität
 2. Priorität
 3. Priorität

1

1

3

4

2

76

8

9

14
11

15

5

12 13

Abbildung 12
Einzugsgebiete Kanton Zürich
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➜ Die Umweltbeobachtung umfasst
folgende Hauptaufgaben:
– Erhebung des Gewässerzustandes
in physikalischer, chemischer und öko-
logischer Hinsicht
– Beurteilung der Entwicklung
– Früherkennung von (negativen) Trends
und des Handlungsbedarfs
– Vollzugs- und Erfolgskontrolle für die
getroffenen Massnahmen gemessen
an den Aspekten der Nachhaltigkeit
– Verständnis schaffen für die Zusam-
menhänge von (langfristigen) gewäs-
serrelevanten Prozessen
– Aufbereitung von Hochwasserinfor-
mationen als Grundlage für die Bear-
beitung von Wasserbauprojekten
– Querprofilvermessungen an den
grösseren Flüssen zur Beobachtung
der Flussentwicklung und als Grund-
lage für die Massnahmenplanung

Die Untersuchungen im Bereich «Was-
serqualität» sind relativ aufwändig.
Sie stellen jedoch eine Grundvoraus-
setzung dar für die Beurteilung der
aktuellen Belastungssituation ebenso
wie der Wirksamkeit von Massnah-
men. Weil das gesamte Gewässer als
Lebensraum betrachtet wird, muss
auch die Gestalt des Gewässers
(Ökomorphologie) periodisch über-
prüft werden. 
Das Gewässerschutzlabor und der
Hydrometrische Dienst sorgen für die
nötigen Probenahmen und Messun-
gen. Auf Grund dieser Untersuchun-
gen führen sie zielgerichtete Auswer-
tungen durch und erarbeiten die ent-
sprechenden Berichte mit Vorschlä-
gen für Massnahmen. Zudem führen
sie die Erfolgskontrolle durch.

➜ Alle Gemeinden verfügen über
periodisch aktualisierte Generelle Ent-
wässerungspläne (GEP) und Generelle
Wasserversorgungsprojekte (GWP),
einschliesslich Massnahmenplanung,
Terminen und Kosten. GWP und GEP
sind in der Regel alle zehn Jahre
beziehungsweise bei wesentlichen
Veränderungen auf dem Gemeinde-
gebiet zu überprüfen. 

Die bisherigen Planungsinstrumente
beschränkten sich im Wesentlichen
auf das Siedlungsgebiet und berück-
sichtigten die Gewässer nur begrenzt.
Der Generelle Entwässerungsplan
soll deshalb zu einem «Massnahmen-
plan Wasser» für das ganze Gemein-
degebiet weiterentwickelt werden.   


